
Zwischen der

<sr^^fg^F^ay
Freien Hansestadt Bremen,

vertreten durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

und

Bremische Evangelische Kirche

Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder,

Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen

' als Träger der interdisziplinären Frühfördersteile
(=Einrichtungsträger)

wird folgende

Vereinbarung nach § 75 (3) SGB XII i. V. m. § 77 SGB VIII

geschlossen:

l. Gegenstand und Zielgruppe

1.1. Gegenstand dieser Vereinbarung sind die von interdisziplinären Frühförderstellen im
Rahmen ambulanter heilpädagogischer Frühförderung Zwecks Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft einzelfallbezogen zu erbringenden Förder- und Betreuungsleistuhgen

und deren Vergütung für noch nicht eingeschulte behinderte oder von Behinderung bedroh-

te Kinder mit einem Leistungsanspruch nach §§ 55 f. SGB IX i. V. m. § 35 a SGB VIII und

§§53fSGBXII.

ihr Anwendungsbereich ist.begrenzt auf die Kategorie der heilpädagogischen Einzelleis-
tung; sie gilt nicht für Förder- und Betreuungsleistungen, die im Verbund mit medizinisch-

therapeutischer Behandlung als Komplexleistung zur Früherkennung und Frühförderung

nach § 30 SGB IX erbracht werden.
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2. Leistung

2.1 Der Einrichtungsträger übernimmt die Förderung und Betreuung von behinderten oder
von Behinderung bedrohten Kindern

• ambulant in seiner FrühfördersteHe oder mobil aufsuchend

• in fachlich und räumlich geeigneten Kindertageseinrichtungen , vorzugsweise in so

genannten Schwerpunkteinrichtungen oder

• im häusiich-familiären Wohnbereich des Kindes

durch Erbringung heilpädagogischer Leistungen auf der Grundlage der vom zuständigen öf-

fentlichen Träger der Jugend- oder Sozialhiife festgestellten und bewilligten Förderbedarfe.
Die Form richtet sich nach den bei der Diagnostik festgestellten Erfordernissen und Um-
ständen des Einzeifalis.

2.2. Die heiipädagogischen Förder- und Betreuungsmaßnahmen sind auf der Grundlage ei-

ner individuellen Förderplanung nach Inhalt, Umfang und Qualität so zu gestalten, dass ei-

ne bedarfs- und fachgerechte Hilfe im Einzelfaii gewährleistet ist. Die Leistungen müssen
zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

2.3. Die Maßnahmen zur Förderung und Betreuung sind von geeigneten Fachkräften

durchzuführen. Zu den geeigneten Fachkräften zählen Behindertenpädagoginnen/en,
Sprachheilpädagoginnen/en, MotopädEnnen/en und Psychoioginnen/en und andere Fach-

Kräfte mit vergleichbarer Qualifikation.

2.4. Die Leistung wird in der Regel als Einzelförderung erbracht; bei unter Bedarfsgesichts-

punkten geeigneter Konstellation kann die Förderung auch in Kleingruppen von bis zu 3
Kindern erfolgen.

2.5. Der heilpädagogische Leistungsumfang wird durch die Zuordnung zu einer Förderbe-

darfsgruppe bestimmt. Als durchschnittlicher kindbezogener Zeitaufwand für die (direkten
und indirekten) Förder- und Betreuungsleistungen ist in der

• Förderbedarfsgruppe (FBG) 1 ein Wert von 1,5 Wochenstunden/Kind und in der
• Förderbedarfsgruppe (FBG) 2 ein Wert von 3,0 Wochenstunden/Kind

anzusetzen.

2.6. Darüber hinausgehende Leistungen sind nur ausnahmsweise bei außergewöhnlichen

individuellen Hilfebedarfen, die im Rahmen des durchschnittlichen Zeitaufwands der För-
derbedarfsgruppe 2 dauerhaft nicht gedeckt werden können zulässig, wenn eine in diesem

Sinne besondere BedarfsfeststeNung und Leistungsbewilligung des Jugend" oder Soziaihi!-
feträgers mit Angabe des zusätzlich erforderlichen Zeitaufwands vorliegt.

Ausgenommen sind von Elternvereinen getragene Tageseinrichtungen. Sofern sie heiipädagogi-
sehe Förderiejstungen erbringen, gelten für sie andere als in dieser Vereinbarung festgelegte Leis-
tungs- und Vergütungsregelungen.
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2.7. Der Einrichtungsträger entscheidet nach fallspezifischer Notwendigkeit unter Beach-

tung des Förderpianes über den Rhythmus der Leistungserbringung; die Fördermaßnah-
men können gleichzeitig oder nacheinander, in gleichbleibender oder in wechselnder Inten-

sität erbracht werden.

2. 8. Näheres zu Inhalt und Umfang des heilpädagogischen Anteils an der Kompiexleistung

ist der als Anlage 1 beigefügten Leistungstypenbeschreibung zu entnehmen.

2.9. Zur Leistungserbringung gehören die Funktionsbereiche

Planung, Koordination und Reflexion'der Betreuung und Förderung

Durchführung der im Förcjerpian als Teil des Hilfepians abgestimmten heHpädagogi-
sehen Leistungen zur Förderung und Betreuung

Dokumentation der Maßnahme(n) in standardisierter Form

KooperationA/ernetzung

LeitungA/erwaltung.

3. Leistungsentgelte

3.1 Die Leistungen nach Ziffer 2 werden, soweit die Leistungen in der Interdisziplinären
Frühfördersteile oder in fachiich und räumlich geeigneten KindertageseEnrichtungen er-
bracht werden mit folgenden Pauschaien im Zeitraum vom 01.01.2017-31.12.2017 vergü-

tet in der:

• FBG 1 € 345,69 pro Kind und Kalendermonat
• FBG 2 € 691,37 pro Kind und Kaiendermonat

und im Zeitraum vom 01.01.2018-31.12.2018 in der

• FBG 1 € 352,96 pro Kind und Kalendermonat
• FBG 2 € 705,90 pro Kind und Kalendermonat.

Für Zusatzleistungen nach Ziffer 2.6 ist ein Satz im Zeitraum vom 01.01.2017 - 31.12.2017

von

• 41,86 € pro Stünde

abrechenbar und im Zeitraum vom 01.01.2018-31.12.2018 von

• 42,79 € pro Stunde

abrechenbar.
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3.2 Werden die Fördermaßnahmen im häusHch-familiären Wohnbereich des leistungsbe-

rechtigten Kindes erbracht, können die Leistungen nach Ziffer 2 mit folgenden Pauschalen,

die auch die erforderlichen Fahrtkosten beinhalten, abgerechnet werden:

Im Zeitraum vom 01.08.2017-31.12.2017 in der

• FBG 1 € 398,51 pro Kind und Kalendermonat

• FBG 2 € 794,14 pro Kind und Kalendermonat,
•

und im Zeitraum vom 01.01.2018-31,12.2018 in der:

• FBG 1 € 406,87 pro Kind und Kalendermonat
• FBG2 € 810,79 pro Kind und Kalendermonat.

Für Zusatzleistungen nach Ziffer 2.6 ist ein Satz im Zeitraum vom 01,01.2017-31.12.2017

von

• 41,86 € pro Stunde

abrechenbar und im Zeitraum vom 01.01.2018-31.12.2018 von

• 42,79 € pro Stunde

abrechenbar.

3.3 Mit den Pauschalen nach Ziffer 3.1. und 3.2 sind alle mit der bei wirtschaftlicher Leis-

tungserbringung entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich Regie und Verwal-

tung für die vom öffentlichen Sozial- oder Jugendhiifeträger regelmäßig zu gewährenden
Leistungen der Betreuung und Förderung ebenso abgegolten wie die zur Herstellung und

Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit notwendigen Investitionskosten.

3.4 Eine rückwirkende Veränderung der vereinbarten Vergütung ist ausgeschlossen. Ein

auf die Erfolgswirksamkeit des Vereinbarungszeitraumes bezogener Gewinn oder Verlust

ist nicht nachträgiich auszug!eichen.

4. Abrechnung

4.1. Die nach Ziffer 2 dieser Vereinbarung zu vergütenden heilpädagogischen Frühförder-

ieistungen sind vom Leistungserbringer einmal im Quartal mit dem örtlichen Sozial- oder

Jugendhiifeträger abzurechnen. Abgerechnet werden dürfen nur tatsächlich erbrachte und
dokumentierte Leistungen. Die Leistungsnachweise (Anlage 2) sind beizufügen.

4.2. Abrechnungsvoraussetzung ist für jeden Einzelfall die schriftliche Leistungsbewilligung
/ Entgeltübernahmeerklärung des zuständigen öffentlichen Sozial- oder Jugendhilfeträgers

mit Festlegung der Förderbedarfsgruppe. Wird im Laufe der Leistungserbringung eine da-

4
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von abweichende Einstufung durch Leistungsbewilligungsbescheid / Entgeltübernahme-
erklämng festgelegt, ist diese Grundlage für die zukünftige Abrechnung. Die Entgeltüber-
nahmeerklärungen an den Leitungserbringer sollen in Form einer Sammelliste erfolgen.

4.3. Als Abrechnungsunteriagen sind regelmäßig 15 Tage nach Quartaisablauf bei der
Steuerungssteile Frühförderung der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und

Sport Quartalsrechnungen einzureichen. Sie müssen folgende Angaben erhalten

• Aktenzeichen der LeistungsbewillEgung

• Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten
• Name und Geburtsdatum des geförderten Kindes

• Beginn der heilpädagogischen Leistung/Frühförderung
• (AkuteHe) Förderbedarfsgruppe

• Entgelt (Monat)
• Abrechnungszeitraum (von ...bis...)

• Rechnungssumme für den Abrechnungszeitraum

• Bereits für den Abrechnungszeitraum erhaltene Abschlage
• Restforderung für den Abrechnungszeitraum

• (kumuiierte) Gesamtrechungssumme seit Maßnahmebeginn

und sollen ais Sammeirechnung (Abrechnungsfäile in Listenform auf Basis der Sammei-

Kostenübernahmeerklämng des öffentlichen Sozial- oder Jugendhilfeträgers) abgefasst
sein.

4.4. Die in Ziffer 3.1 und 3.2 genannten Pauschalen können für jeden ganzen Kalendermo-

nat des (jeweiligen) Bewiliigungszeitraumes in voller Höhe abgerechnet werden, unabhän-
gig davon, wie sich die effektiven Leistungsstunden auf die Abrechnungsmonate verteilen.

Der Leistungserbringer hat jedoch sicherzustellen (und ggfs. nachzuweisen), dass die ku~

mulierte Gesamtleistung im Bewilligungszeitraum vertragsgemäß erbracht wird (worden ist).

4.5 Wird die Leistung nicht für einen vollen Kalendermonat erbracht, können die in 3.1 und
3.2 genannten Monatsentgelte nur anteiiig abgerechnet werden; je Leistungswoche, in der
der stundenmäßige Leistungsansprych vollständig erfüllt wurde, ist 'dabei ein Viertel der
Monatspauschaie der jeweiligen Leistungsform anzusetzen. Dies giit bei Neuaufnahme o-
der Beendigung der Leistungserbringung sowie bei einem Wechsel des Leistungsortes in"
nerhaib eines laufenden Kaiendermonats. Findet krankheitsbedingt vorübergehend ein
Wechsel zur Förderung in der eigenen Häuslichkeit statt, ist für die anteiiige Entgeltberech-
nung die Pauschale für diese Leistungsform zugrunde zu legen. Umfasst der vorüberge-
hende Wechsel einen volien Kalendermonat, ist die gesamte Monatspauschale abrechen-
bar.

4.6 Die Steuerungsstelle Frühförderung bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, In-

tegration und Sport prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit der vorgelegten Rech-
nungen und veranlasst die Begleichung berechtigter Forderungen spätestens 30 Tage nach

Rechnungseingang.

4.7 Zur Sicherung der betriebsnotwendigen Liquidität hat der Leistungserbringer Anspruch
auf Zahlung eines Abschlags von 90 % auf eine Quartalsabrechnung.
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4.8 Zwecks Vereinfachung wird angestrebt, das Abrechnungsverfahren von der nachfrägii"

chen Rechnungsiegung durch den-Einsatz moderner Informationstechnologie umzustellen

auf eine automatisch generierte monatliche Sollzahlung. Veränderungen werden mit dem

Leistungserbringer rechtzeitig abgestimmt.

5. Prüfung

5.1 Der Leistungserbringer hat den Einsatz geeigneter Fachkräfte für die Förderung und
Betreuung der Kinder nachzuweisen. Dazu stellt das im Vereinbarungszeitraum erbrachte

• Leistungsvoiumen (Anzahl der betreuten Kinder nach Hilfebedarfsgruppen) und den
• Umfang (in VoilzeitsteHen umgerechnete durchschnittliche Stellenbesetzung im Ver-

einbarungszeitraum) und die
• Quaiifikationsstruktur (nach Berufsgruppen) des in der, Förderung und Betreuung

eingesetzten Personals

tabeilarisch dar und übermittelt die entsprechende Übersicht innerhalb von 6 Wochen nach

Ablauf von jeweils 12 Kalendermonaten des Vereinbarungszeitraumes (Ziffer 6) an die Se"
natorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Referate 23 und 14).

5.2. Der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Sozialhilfe ist zu einer
Prüfung der Leistungsqualität insbesondere dann berechtigt, wenn konkrete Anlässe oder
Hinweise (z.B. Beschwerden der Eltern etc.) vorliegen, dass die Einrichtung die Anforde-

rungen zur Erbringung der Leistung nicht oder nicht mehr erfüllt. in diesem Fall Kann der
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. Sozialhilfe auf der Grundlage einer
schriftlichen Benennung der Anlasse oder Hinweise und einer näheren Beschreibung von

Inhalt und Umfang der beabsichtigten Prüfung vom Einrichtungsträger die zur sachgerech-
ten Beurteilung notwendigen Prüfungsunteriagen und nötigenfalls auch die Einsichtnahme
in Geschäftsunteriagen vor Ort verlangen.

5.3. Hauptzweck solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmiich

abzustellen bzw. Möglichkeiten für eine Verbesserung der Qualität aufzuzeigen und zu nut-

zen.

Sollte sich durch die Prüfung allerdings beweiskräftig herausstellen, dass der Einrichtungs-

träger gegen die Pflichten aus dieser Vereinbarung schwerwiegend mit dem Ziel, Uber-
schüsse zu erzielen, verstoßen hat, kann der Öffentiiche Sozial- oder Jugendhilfeträger der

Minderleistung entsprechende Regressansprüche geltend machen.

Darüber hinaus kann der öffentliche Sozial- bzw. Jugencthilfeträger bei nachgewiesenem

Abrechnungsbetrug durch den Einrichtungsträger die Vertragsbeziehung unverzüglich und
dauerhaft durch außerordentliche Kündigung beenden.



Vereinbarung über heilpädagogische Frühförderung als Teilhabeleistung 2017/2018

6. Vereinbarungszeitraum

Die Vereinbarung gilt ab dem 01.08.2017 (diese Vereinbarung ersetzt die am 09.01.2017

geschlossene über die heilpädagogische Frühförderung als Teilhabeleistung) für einen un-
bestimmten Zeitraum, jedoch mit einer Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2018. Zur volistäncfi-

gen oder teiiwejsen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer schriftli-

chen Kündigung unter Einhaltung der in Satz 1 genannten Mindestiaufzeit und einer Kündi-
gungsfrist von 6 Wochen für die Vereinbarung über die Leitungsentgelte und von 3 Monaten
für die übrigen Vereinbarungsbestandteile.

Gekündigte Vereinbarungsbestandteile sind rechtzeitig vor Abiauf des Vereinbarungszeit-
raums neu zu verhandeln.

7. Sonstiges

7,1. Ein Anspruch auf Aufhebung der Vergütungsvereinbarung während des Vereinba-

rungszeitraumes besteht nur dann, wenn sich die Verhältnisse nach Vertragsabschluß so

wesentlich geändert haben, dass ein Festhaiten an der Vereinbarung für wenigstens eine

der Vertragsparteien unzumutbar wäre. Die betroffene Vertragspartei kann in diesem Fall

eine Anpassung an die geänderten Verhältnisse verfangen.

7.2. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe

kommt. Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff. SGB X über den öffentiich-
rechtlichen Vertrag.

7.3. Soweit in dieser Vereinbarung nicht unmittelbar geregelt, gelten die Bestimmungen des

Bremischen Landesrahmenvertrages nach § 79 Abs. 1 SGBXII vom 28.6.2006.

Bremen, 24.10.2017

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Einrichtungsträger

Integration und Sport
Im Auftrag

erbin^i pel





Anlage l
zur Verembamng über heilpädagogische Fi-ühförderung als Teiüiabeleistung

Leistungsangebotstyp

1. Kurzbeschreibung

2. Rechtsgrundiagen

3. Personenkreis

4. Zielsetzung

Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Famiiien- und wohnortnahe Dienste zur Erbringung heilpädagogi-
scher Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft durch
interdisziplinäre Frühförd erstelle n (IFS) für behinderte-und von Be-
hinderung bedrohte Kinder unter Einbeziehung der Eltern und/oder
anderer Bezugspersonen.

55 fSGB IX i.V.m. §§ 53 f SGB Xl! und § 35 a SGB Vlll

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, die noch nicht
eingeschult sind und die heilpädagogische Frühförderleistungen
benötigen, um ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu er-
möglichen bzw, zu sichern und sie \/on Pflege möglichst unabhängig
zu machen .

Ziel und Aufgabe der heilpädagogischen Frühförderung ist zum frü-
bestmöglichen Zeitpunkt

o die drohende oder festgestellte Behinderung durch gezielte
Förder- und Betreuungsmaßnahmen abzuwenden,

o die drohende oder festgestellte Behinderung und ihre Fol-
gen durch gezielte Förder" und Betreuungsmaßnahmen zu
vermeiden, auszugleichen oder zu mindern,

o den fortschreitenden Verlauf der drohenden oder festgestell"
ten Behinderung zu lindern und die durch diese Behinderung
verursachten Beeinträchtigungen und Folgen zu beseitigen
und zu mildern,

o die persönliche Entwicklung des behinderten oder von einer
Behinderung bedrohten Kindes ganzheitlich zu fördern und .
seine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-
chen und zu erleichtern. '

Gemäß § 2 (1) SGB IX i.V. m. §§ 53, 54 SGB XII sind diese Kinder behindert, wenn die körperliche Funktion, geistige
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit iänger als sechs Monate von dem für das Lebensal-
ter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von
Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. Zum Personenkreis zähien auch Kinder.mit anderer
Behinderung nach § 53 (1) Satz 2 SGB Xl).

Seite l
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Leistungsangebotstyp Heilpädagogische FrühfÖrderung als Einzelleistung
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

5. Leistung

5.1 Inhalt der Leistung

5.1.1 Heilpädagogische
Förderplanung

Heilpädagogische Förderplanung als kindbezogene Leistung:
Sie leitet die notwendigen hei!pädagogischen Hilfen ein und begleitet
den integrations- und Förderprozess. (Sie umfasst die Phasen der
Eingangs-, Verlaufs-, Förder" und Abschiussp!anung).

Die heiipädagogjsche Förderpianung umfasst die ganzheitliche Be-
trachtung.des Kindes. Schwerpunkte sind Z.B.; die Wahrnehmung,
das Spiel, das Sozialverhalten und die psychosoziale Entwickfung.
Sie beinhaltet überprüfbare Förderzieie und die dafür notwendigen
heilpädagogischen Methoden. Heilpädagogische Förderplanung
bezieht auch stets das Umfeld und das erweiterte soziale System
ejn.

5.1.2 Heilpädagogische
Förderung

Heiipädagogische Aufgaben, die von hei!-, sozia!- und sonderpäda-
gogischen Fachkräften wahrgenommen werden, bestehen darin, die
Entwicklung des Kindes und Entfaltung seiner Persönlichkeit mit
pädagogischen Mitteln anzuregen. Dazu gehören insbesondere:

o Erstellung eines heiipädagogischen Förderplans auf der Ba"
sis beobachteter und - mit Hilfe von moto" und/oder psycho-
diagnostischer Verfahren - benannter Probleme und Störun-
gen unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen
und Fähigkeiten von Kind und Familie,

o Sozial-, heil- und sonderpädagogische Arbeit mit dem Kind;
o Förderpflege und basale Aktivierung,
o spezielle Maßnahmen der Sinnesschulung,
o heilpädagogische Spie!- und Kompetenzförderung,
o psychomotorische Entwickiungsförderung,
o Förderung / Stärkung der individuel!en Ressourcen,
o Stärkung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes durch positi-

ve Spiel- und.Lernerfahrung,
o Einsatz- und Hilfen für die Aneignung spezieller Interaktions-

und Kommunikationsmöglichkeiten,
o Erkennen von Entwicklungskrisen und die rechtzeitige inter-

vention,
o Unterstützung zur Vermeidung spezieller Entwicklungsrisi-

ken in der Lebenswelt des Kindes,
o Vorbereitung des Kindes auf die Aufnahme in eine Kinderta-

geseinrichtung oder Schule,
o Vorbereitung des Kindes auf ergänzende therapeutische

Maßnahmen,
o Dokumentation von Ergebnissen der heilpädagogischen Di"

agnostik und Behandlung,
o Dokumentation von Daten und Befunden,
o Erstellung eines Entwicklungsberichtes und Berücksichti-

gung und Kontrolle der Ziele des Förder- und Behandiungs-
planes,

o Teilnahme an interdisziplinären Teamgesprächen,
o Konzeptentwicklung,
o Evaluation.

Seite 2 7
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zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühförderung als Teilhabeleistung

Leistungsangebotstyp

Noch zu 5.1.2
Heilpädagogische Förderung

Einzel" und GruppenfÖrderung
im Rahmen heilpädagogi-
scher Förderung

5.1.3 Familienbezogene Leis-
tungen (Arbeit mit dem
FamiHensystem)

Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Die heljpädagogische Förderung erfolgt in der Regel durch Einzel-
förderung. Eine KIeingruppenförderung ist mögiich; die FÖrdergruppe
soll aus nicht mehr als drei Förderkindem bestehen.
Die heilpädagogische Förderung in einer Kleingruppe bezieht sich
auf einen zeitlich eingegrenzten Förderrahmen. Die FörderKinder
verbleiben darüber hinaus im Settjng Ihrer Einrichtung bzw. ihres
sozialen Umfeldes.

Bestandteil der famili'enbezogenen Leistungen mit dem Ziel, die
Entwicklungsbedürfnisse des Kindes zu verdeutlichen und einen
entwicklungsförderlichen Umgang zu unterstützen sind

o das Erstgespräch;
o anamnestische Gespräche mit Eltern und anderen berech-

tigten Bezugspersonen;
o die Erläuterung der Diagnose;
o Erörterung und Beratung des Förder- und Betreuungsplans;
o Austausch über den Entwicktungs- und Förderprozess des

Kindes einschließlich Verhaltens- und Beziehungsfragen;
o Anleitung zu und Vermittlung günstiger Interaktionsformen

mit dem Kind, die seine Kompetenzentwickfung, Z.B. in
sprachlicher, kognitiver, sozialer Hinsicht sowie sein positi-
ves Selbsterleben unterstützen;

o Anleitung und konkrete Hilfen bei der Gestaltung des Alltags
mit dem beeinträchtigten Kind;

o Beratung, kommuniKative und lebenspraktische Anleitung
durch Einbeziehung der Eltern in die Förderung des Kindes
bei besonderer Berücksichtigung der familiären Ressourcen;

o Beratung und Begleitung der Eltern zur Abstimmung' und In-
tegration der Frühfördermafönahmen in das Familiensystem;

o Hilfen zur Unterstützung der Bezugspersonen bei der
Krankheits- und Behinderungsverarbeitung;

o Vermittlung von Informationen über die Behinderung und die
Entwicklungsperspektiven des Kindes;

o Ggf. Einbindung vorhandener Geschwister in bestimmte
Spiel- uncf/oder Lernaktivitäten;

o Beratung und Unterstützung zur Gestaltung von Ubergän-
gen, Z.B. KTH, Schuleintritt, Erziehungshilfen und bei Früh-
geborenen von der Klinik nach Hause;

o Beratung über weitere Unterstützungs- und andere Teilha-
beangebote.
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Anlage l
zxir Vereinbarung über heUpädagogische Frühförderung als Teilhabeleistung

Leistungsangebotstyp

6. Art, Umfang und Quali"
tat der Leistung

Heilpädagogische Leistung:

Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung zur Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft

Art:
Nach Gegebenheit des Einzelfalls erfofgtdie heilpädagogEsche Leistung

a) als mobile Frühförderung im häuslichen Umfeld der Familie
b) in den anerkannten, fachlich und räumlich geeigneten K'mdertages-

esnrichtungen
c) als ambulante Frühförderung in der (FS.

Ümfana:
Der Umfang der heilpädagogischen Leistungen wird in Leistungseinheiten (^
Stunden) definiert. Der Stundenumfang ist abhängig von der Einstufung in die
jeweilige Förderbedarfsgruppe (FBG) f und tl. Er bezieht sich auf die (direkten
und indirekten) kfndbezogenen Leistungen.

In der FÖrderbedarfsgruppe t beträgt der Lejstungsumfang 72 Stunden sm
Jahr (Rechnerisch 1,5 Wochenstunden. x 48 Wochen p.a.) Die Erbringüng
dieser Stunden kann im Laufe des Bewiliigungszeitraums bedarfsgerecht
flexibel gestaltet werden.
In der FÖrderbedarfsgruppe H beträgt der Leistungsumfang 144 Stunden im
Jahr (rechnerisch 3 Wochenstunden x 48 Wochen p.a.) Die Erfciringung dieser
Stunden kann im Laufe des BewiHigungszeitraums bedarfsgerecht fiexibel
gestaltet werden.

im außergewöhnlichen Einzeifalt - wenn die standardisierte Hiffe nach FBG il
den tatsächlichen Bedarf wesentlich und dauerhaft unterschreitet - kann ein
dem individuellen Mehrbedarf entsprechender Zeteuschlag auf die Leis-
tungsumfang der FBG 11 berücksichtigt werden (=FBG 11 Plus). Vorausset-
zung ist eine entsprechende gutachteriiche Diagnose mit genauer Bedarfsbe-
gründung.

Qualität:
Die Qualität der Leistung ist über die Anforderung an die förder- und betreu-
ungsberechtigten Fachkräfte/Berufsgruppen definiert,

Folgende Fachkräfte mit entsprechender Berufserfahrung und entsprechender
fachticher Zusatzqualifikation sind berechtigt, entsprechend dem Förderpfan .
die für den (heil-)pädagogischen Bereich an Spruch s berechtigte n Kincter zu
fördern und zu betreuen;

Dipi.-Behindertenpädagogen/-pädagoginnen;
(SonderpädagogerV-pädagoginnen)
Heiipädagogen/pädagoginnen (FH)
oderDipl.Heilpädagogen/pädagogirinen
Sprachheil- oder SprachbehindertenpSdagogen/
-pädagoginnen

Dfpi.Soziatpädagogen/~Pädagoginnen
Dipf.Psychoiogen/~Psycho!oginnen
IVlotopäden/Motopädinnen
und vergleichbare Qualifikation
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Anlage l
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühförderung als Teilhabeleistung

Leistungsangebotstyp

7. Raumkonzept

8. Betriebsnotwendige
Anlagen und Aus-
stattung / Sachmittel

Heilpädagogische Frühförderung als Einfzelleistung
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Zur Erbringung der Frühförderung in Form heilpädagogischer Leis"
tung müssen die folgenden räumlichen Voraussetzungen erfüllt sein:

o separate Räume für ambulante Förderung und Betreuung
der Kinder einzeln und in Kleingruppen;

o ausreichend Raum für Elterngespräche, Durchführung der
Förderplanung und derTeamsitzungen;

o sanitäre Anlagen, die auch von Kleinkindern sowie von be-
wegungsbeeinträchtigten Kindern ungehindert genutzt wer-
den können.

Mehrfach- bzw. multifunktionale Nutzung ist ermöglich.

Zum Leistungsangebot gehört die Vorhaitung betriebs notwendige r
Anlagen unter Berücksichtigung rechtlicher Vorschriften und die
Ausstattung der Betriebs", Nutz- und Gemeinschaftsräumemit in-
ventar und Geräten, um eine professioneiie Frühförderstelle befrei-
benzu können.

o Für die Förderung und Beratung Ist eine hinrej-
chende, sach- und zeitgerechte Ausstattung mit
Arbeits- und Sachmitteln zu gewährleisten; die An-
forderungen der mobilen Förderung sind dabei zu
berücksichtigen.

o Ausstattung für notwendige fallbezogene Doku-
mentation;

o Ausstattung der Büros mit angemessener EDV,

Hinweis: Vgl. auch BremFrühE
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Anlage l
zur Verembarung Über heilpädagogische Frühforderung als Teilhabeleistung

Leistungsangebot

9. Quaiitätsentwicklung

Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Qualitätsentwicklung und -Sicherung der heilpädagogischen
Förderung durch die Konzeption
Die Konzeption ist die geltende Arbeitsg rund läge einer Einrichtung
und wird in festgelegten Abständen auf ihre Gültigkeit hin überprüft
und fortgeschrieben. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -
Sicherung wie Z.B:
interne Beratung und Anleitung,

• Fortbildung,
• Kollegiale Supervision/lntervision,
• Externe Supervision,

» Regelmäßige Fallberatungen im Team,
• Dokumentation der Entwicklung des Kindes,
• Controi!ing,

werden mindestens im Abstand von zwei Jahren in einem Qualitäts-
entwicklungsbericht dokumentiert, Der zu erstellende Bericht soll
nachfolgende Inhalte berücksichtigen:

Strukturqualität;
o Fortschreibung des Leitbildes und der Konzeption
o Qualifikation des Personals
o Aus-, Fort- und Weiterbiidung
o Supervision
o Methoden/Fachliche Vernetzung

Prozessqualität:
Prozessquaiität beschreibt die Sicherstellung grundlegender Ele-
mente des Ford er- und Behandiungsprozesses inkSusive der Darle-
gung der dazu genutzten Instrumente, Verfahren und Methoden.

Ergebnisqualifät:
Die Darstellung der Ergebnisqualität enthält eine Bewertung zum
Grad der Zielerreichung in Bezug auf die Abwendung, Vermeidung,
den Ausgleich oder die Minderung etc. der behinderungsbedingten
Defizite die am Beginn einer Hilfe standen.
Die Einschätzung der Veränderungen sollen durch Selbst - und -
Fremdbewertung erfolgen, Z.B. durch Mitarbeiter der iFS und /oder
Eltern.
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Anlage l
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühfordemng als Teilhabeleistung

Leistungsangebot

10. Leistungsentgelt

Heilpädagogische FrühfÖrderung als Einzelleistung
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Die Leistungsentgelte beinhalten a!le mit der Leistungserbringung
bei wirtschaftlicher Betriebsführung und sparsamen Mitteleinsatz
notwendigen Personal-, Sach- und Investitionskosten, bezogen auf
die effektive Arbeitszeit (d.h. nach Abzug aller Ausfallzeiten). Mit
ihrer Übernahme sind sowohl die direkten als auch die indirekten
Zeiten der Leistungserbringung abgegoiten.

Die Höhe der Leistungsentgelte wird " unterschieden nach Förder-
bedarfsgruppen - in Form von Monatspauschaien pro Kind durch
Vergütungsvereinbarung festgelegt.

Bei der mobilen Frühförderung im häuslichen Bereich des ieistungs-
berechtigten Kindes werden die Leisfungspauschalen durch eine
Fahrtkostenpauschate pro Einsatz ergänzt,
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Vereinbarung über heiipädagogische Frühförderung als Teilhabeleistung

Anlage 2

Leistungsnachweis

Der kindbezogene Leistungsnachweis der Frühförderstelle enthält mindestens folgende

Daten:

• Frühförderstelle: Bezeichnung, Adresse:

.• Name des Kindes

• Vorname

• Geburtsdatum

• Anschrift

• Name der Reha-Träger

Jugend-/Sozialhilfeträger

• In der Frühförderung seit

• Abrechnungszeitraum

• Art der erbrachten Leistung (Hausfrühförderung, Frühförderstelle oder Kita)

• Anzahl der medizinisch-therapeutischen Behandlungskontakte

• Anzahl der heilpädagogischen Förderkontakte


